
  

Beschlusszusammenfassung zur 11. Sitzung des Stadtrates Stadt Annweiler am Trifels
vom 08.10.2025

öffentliche Sitzung

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

 

 
2 Wahl eines Ausschussmitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss

 
Der Stadtrat beschließt einstimmig mit 19 Ja-Stimmen Herrn Sebastian Hey-Brenckert in den 
Rechnungsprüfungsausschuss zu senden. 
 
6 Beratung und Beschlussfassung über die Initiative "Jetzt reden WIR - Ortsgemeinden 

stehen auf!"

 
Der Stadtrat beschließt mit 18 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme sich der Initiative anzuschließen.

 
7 Beratung und Beschlussfassung über die Abwägung der im Rahmen der Beteiligung 

der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange eingegangenen

Anregungen und den Erlass des Bebauungsplanes "Gesundheitszentrum mit 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes Kreiskrankenhaus und Umgebung" als Satzung 
gem. § 10 BauGB

Der Stadtrat beschließt einstimmig mit 19 Ja-Stimmen den alten Bebauungsplan teilweise aufzuheben
und den neuen Bebauungsplan „„Gesundheitszentrum mit Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
Kreiskrankenhaus und Umgebung“gemäß § 10 BauGB als Satzung.

 

8 Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme des Stadtkerns in das 

Städtebauförderungsprogramm

Der Stadtrat beschließt mit 17 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen einen Antrag zur 
Aufnahme des Stadtkerns von Annweiler am Trifels in das Stadtbauförderprogramm zu stellen.

 
10 Auftragsvergaben

 
10.5 Weitere Auftragsvergaben

 
Der Stadtrat beschließt mit 14 Ja-Stimmen 3 Enthaltungen und 2 Nein-Stimmen ein weiteres 
Winterfahrzeug anzuschaffen. 
 
10.5.1 Sanierung Münzstraße/Außengebietsentwässerung

Der Stadtrat beschließt: mit 18 Ja-Stimmen 1 Enthaltung die Sanierung in den Haushalt 2026 zu 
verschieben. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sanierung der Münzstraße in Annweiler-Bindersbach
unter besonderer Berücksichtigung der Entwässerungssituation zu planen und Angebot einzuholen. 
Alsbald die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, soll der Auftrag an den wirtschaftlichsten
Bieter vergeben werden. 
 
 

 




